
 
A n t r a g : 

 
I. § 2 Abs. 1 Ziffer 1 a und Abs. 2 Satz 1 

des Gesellschaftsvertrages der SWN 
Beteiligungen GmbH Neumünster wird 
wie folgt neu gefasst (Änderung in 
kursiv): 
Abs. 1 Ziffer 1 a: 
Die Erzeugung von Elektrizität und 
Wärme sowie die Förderung und 
Aufbereitung von Wasser und die 
Versorgung mit Elektrizität,Gas, 
Wasser, Wärme und additiven Energien 
sowie die Nutzbarmachung 
regenerativer Energiequellen. 
Abs. 2 Satz 1: 
Die Gesellschaft ist zu allen 
Maßnahmen und Geschäften berechtigt, 
durch die der Gesellschaftszweck 
gefördert werden kann; dazu gehören 
auch Geschäftsbesorgungen und 
Betriebsführungen für Dritte 
einschließlich Beteiligungsunternehmen 
sowie die Errichtung von Anlagen und 
deren Verpachtung an Dritte 
einschließlich an 
Beteiligungsunternehmen. 
 

II. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
 erforderlichen Schritte zur Änderung 
des Gesellschaftsvertrages 
einschließlich der 
kommunalaufsichtlichen Anzeige 
durchzuführen. 

 
 


